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Gericht 

AUSL 

Rechtssatznummer 

RS0134548 

Entscheidungsdatum 

07.05.2019 

Geschäftszahl 

Bsw10814/07 

Norm 

MRK Art11 

Rechtssatz 

Die Staaten verfügen unter Art 11 EMRK über ein Kontrollrecht im Hinblick auf die Konformität der 
Ziele und Aktivitäten einer Vereinigung mit den gesetzlichen Regelungen. Die Missachtung sinnvoller 
rechtlicher Formalitäten, denen eine Vereinigung in Bezug auf ihre Errichtung, ihre Funktionsweise und 
ihren Organisationsplan nachkommen muss, kann eine Beschränkung der Vereinigungsfreiheit 
rechtfertigen, vorausgesetzt sie ist verhältnismäßig. 

Entscheidungstexte 

TE AUSL 2019-05-07 Bsw 10814/07 

Stiftung MIHR gg die Türkei. (T1) 
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